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[...] 

Kapitel II 
Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen) 

[...] 

Abschnitt 2  
Clearing von Futures-Kontrakten 

Die nachfolgenden Teilabschnitte regeln das Clearing von Geschäften in den in Ziffer 1 der 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der 
Eurex Zürich benannten Futures-Kontrakte. 

2.1 Teilabschnitt  
Allgemeine Bestimmungen 

[...] 

2.1.2 Tägliche Abrechnung 

[...] 

(1) Für jeden Futures-Kontrakt werden Gewinne und Verluste aus offenen Positionen an 
dem betreffenden Börsentag im Anschluss an die Post-Trading-Periode ermittelt und 
dem internen Geldverrechnungskonto gutgeschrieben oder belastet. Für offene 
Positionen des Börsenvortags berechnet sich der Buchungsbetrag aus der Differenz 
zwischen den täglichen Abrechnungspreisen des Kontrakts vom Börsentag und 
Börsenvortag. Für Geschäfte am Börsentag berechnet sich der Buchungsbetrag aus der 
Differenz zwischen dem Preis des Geschäfts und dem täglichen Abrechnungspreis des 
Börsentags. 

(2) Die Eurex Clearing AG legt den täglichen Abrechnungspreis nach den tatsächlichen 
Marktverhältnissen  des jeweiligen Kontrakts und unter Berücksichtigung ihrer 
Risikoeinschätzung fest.  

a) Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise gemäß Satz 1 für Kontrakte 
des aktuellen Verfallmonats findet nachfolgend beschriebenes Verfahren 
Anwendung.  

§ Für Kontrakte, bei denen ein Schlusspreis in der Schlussauktion gemäß Ziffer 
4.5.3 der Börsenordnung für die Eurex Deutschland und die Eurex Zürich vor 
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19.00 Uhr ermittelt wird, legt die Eurex Clearing AG den täglichen 
Abrechnungspreis entsprechend dem jeweils für den Kontrakt ermittelten 
Schlusspreis fest.  

§ Bei allen anderen Kontrakten wird aus dem volumengewichteten 
Durchschnitt der Preise aller Geschäfte der letzten Minute vor dem jeweiligen 
Referenzzeitpunkt in dem jeweiligen Kontrakt, sofern in diesem Zeitraum 
mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden, der tägliche 
Abrechnungspreis ermittelt. Sind in der letzten Minute vor dem jeweiligen 
Referenzzeitpunkt nicht mindestens fünf Geschäfte abgeschlossen worden, 
wird der tägliche Abrechnungspreis aus dem volumengewichteten 
Durchschnitt der Preise der letzten fünf vor dem Referenzzeitpunkt 
abgeschlossenen Geschäfte in dem jeweiligen Kontrakt ermittelt, sofern diese 
nicht mehr als 15 Minuten vor dem Referenzzeitpunkt abgeschlosssen 
wurden. 

§ Kann kein Preis nach den vorgenannten Verfahren ermittelt werden, wird der 
tägliche Abrechnungspreis auf Basis des unter b) beschriebenen Verfahrens 
festgelegt. 
 

b) Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten finden bei der Festlegung des täglichen 
Abrechnungspreises die nachfolgend beschriebenen Verfahren Anwendung. 

§ Der tägliche Abrechnungspreis für einen Kontrakt wird entsprechend der 
mittleren Geld/Brief Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.  

§ Liegt im Kombinationsauftragsbuch keine Spanne vor, stellt die Eurex Clearing 
AG bei der Festlegung auf die mittlere Geld/Brief Spanne des jeweiligen 
Verfallmonats ab.  

§ Liegt für den jeweiligen Verfallmonat keine berechenbare mittlere Geld/Brief 
Spanne vor, wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend dem 
theoretischen Preis basierend auf dem Preis des Basiswertes ermittelt. 

[...] 

Ist die Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises eines Kontrakts gemäß 
vorstehenden Regelungen nicht möglich oder entspräche der so ermittelte tägliche 
Abrechnungspreis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt die Eurex Clearing 
AG den täglichen Abrechnungspreis nach billigem Ermessen fest. 

 Die Eurex Clearing AG kann, sollte der ermittelte tägliche Abrechungspreis nicht den 
tatsächlichen Marktverhältnissen zum Handelsschluss des jeweiligen Kontrakts 
entsprechen, den täglichen Abrechnungspreis ändern. 
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(3) Absatz 1 gilt für das Rechtsverhältnis zwischen General-Clearing-Mitgliedern oder 
Direkt-Clearing-Mitgliedern und den ihnen angeschlossenen Nicht-Clearing-Mitgliedern 
entsprechend. 

(4) Für die aus der täglichen Abrechnung resultierenden Zahlungen gelten die Regelungen 
aus Ziffer 2.1.1 entsprechend. 

(5) Referenzzeiten 

 

Kontrakt Referenzzeit (MEZ) 

[...]  

Gold-Futures Abschluss des gegen 16:00 Uhr 
stattfindenden Goldpreisfixings am 
Nachmittag 

 

„Goldpreisfixing am Nachmittag“ bezeichnet die an Öffnungstagen des London Bullion 
Markets (oder eines Nachfolgemarktes, an dem Marktteilnehmer im Londoner Markt für 
den Handel mit Gold in Gold handeln) um 16.00 Uhr (MEZ) nach den Regeln der 
London Bullion Market Association (oder einer Nachfolgeorganisation, die 
Marktteilnehmer im Londoner Markt für den Handel mit Gold repräsentiert) 
durchgeführte Feststellung des in US-Dollar ausgedrückten Preises für eine Feinunze 
Gold. Falls nach den Regeln der London Bullion Market Association (oder einer 
Nachfolgeorganisation, die Marktteilnehmer im Londoner Markt für den Handel mit 
Gold repräsentiert) die Feststellung des in US-Dollar ausgedrückten Preises für eine 
Feinunze Gold zu einer anderen als der oben angegebenen Uhrzeit durchgeführt wird, 
gilt der Abschluss der Preisfeststellung zu dieser anderen Uhrzeit als Zeitpunkt für das 
Goldpreisfixing am Nachmittag. 

[...] 

2.11 Teilabschnitt 
Clearing von Gold-Futures-Kontrakten 

Die nachfolgenden Ziffern regeln das Clearing von Geschäften in den in Ziffer 1.10 der Kon-
traktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland 
und der Eurex Zürich genannten Gold-Futures-Kontrakten. 
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2.11.1 Verfahren bei Zahlung 

Alle Zahlungen erfolgen an dem dem Schlussabrechnungstag (Ziffer 2.7.5 der Kontraktspe-
zifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der 
Eurex Zürich) folgenden Börsentag. Alle Clearing-Mitglieder haben ihre Zahlungsfähigkeit am 
Fälligkeitstag durch entsprechende Guthaben auf dem RTGS-Konto oder dem euroSIC-Konto 
sicherzustellen. 

2.11.2 Schlussabrechnungspreis 

(1) Der Schlussabrechnungspreis der Gold-Futures-Kontrakte wird von der Eurex Clearing 
AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.10.4 der Kontraktspezifikationen für Futures-
Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines 
Kontrakts im Anschluss an das jeweils gegen 11:30 Uhr MEZ durchgeführte 
Goldpreisfixing am Vormittag (Ziffer 1.10.1 der Kontraktspezifikationen für Futures-
Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) 
festgelegt. Der Schlussabrechnungspreis bestimmt sich nach dem Goldpreisfixing am 
Vormittag des Schlussabrechnungstages. 

(2) Sollten außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere wenn auf Grund 
technischer Probleme am Schlussabrechnungstag das Goldpreisfixing am Vormittag 
nicht durchgeführt wird oder wenn aus sonstigen Gründen der Goldpreis nach dem 
Goldpreisfixing am Vormittag nicht zur Verfügung steht, kann von der Eurex Clearing 
AG der Schlussabrechnungspreis in einem anderen Verfahren festgelegt werden. 

2.11.3 Erfüllung, Lieferung 

Offene Positionen vom letzten Handelstag eines Futures-Kontrakts werden an dem auf den 
Schlussabrechnungstag folgenden Geschäftstag durch einen Differenzbetrag ausgeglichen, 
der dem internen Geldverrechnungskonto des Clearing-Mitglieds gutgeschrieben oder be-
lastet wird. Der Buchungsbetrag berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Schlussab-
rechnungspreis eines Futures-Kontrakts und dessen täglichem Abrechnungspreis vom Ge-
schäftsvortag. Für am letzten Handelstag eröffnete Positionen berechnet sich der Buchungs-
betrag aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis und dem Handelspreis. 

2.11.4 Verzug 

Für Verzug bzw. technischen Verzug gelten die Regelungen gemäß Kapitel I Ziffer 7.1 bzw. 
Ziffer 7.2. 

[...] 
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Abschnitt 3  
Clearing von Optionskontrakten 

[...] 

3.7 Teilabschnitt 
Clearing von Gold-Optionskontrakten 

Die nachfolgenden Ziffern regeln das Clearing von Geschäften in den in Ziffer 2.7 der Kon-
traktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland 
und der Eurex Zürich benannten Gold-Optionskontrakten. 

3.7.1 Verfahren bei Zahlung 

Alle Zahlungen erfolgen an dem dem Schlussabrechnungstag (Ziffer 2.7.5 der Kontraktspe-
zifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der 
Eurex Zürich) folgenden Börsentag. Alle Clearing-Mitglieder haben ihre Zahlungsfähigkeit am 
Fälligkeitstag durch entsprechende Guthaben auf dem RTGS-Konto oder dem euroSIC-Konto 
sicherzustellen. 

3.7.2 Optionsprämie 

Der Saldo aus von den Clearing-Mitgliedern – gemäß Ziffer 2.1.1 der Kontraktspezifikationen 
für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 
– zu zahlenden und von der Eurex Clearing AG zu vergütenden Optionsprämien 
(Nettoprämie) ist bis zu dem von der Eurex Clearing AG bestimmten Zeitpunkt des auf den 
Abschluss der Transaktionen folgenden Börsentags, jedoch grundsätzlich vor Beginn des 
Handels an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich an diesem Börsentag zahlbar. 

3.7.3 Schlussabrechnungspreis 

(1) Der Schlussabrechnungspreis der Gold-Optionskontrakte wird von der Eurex Clearing 
AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 2.7.5 der Kontraktspezifikationen für Futures-
Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines 
Kontrakts im Anschluss an das jeweils gegen 11:30 Uhr MEZ durchgeführte 
Goldpreisfixing am Vormittag (Ziffer 2.7.1 der Kontraktspezifikationen für Futures-
Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) 
festgelegt. Der Schlussabrechnungspreis bestimmt sich nach dem Goldpreisfixing am 
Vormittag des Schlussabrechnungstages. 

(2) Sollten außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere wenn auf Grund 
technischer Probleme am Schlussabrechnungstag das Goldpreisfixing am Vormittag 
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nicht durchgeführt wird oder wenn aus sonstigen Gründen der Goldpreis nach dem 
Goldpreisfixing am Vormittag nicht zur Verfügung steht, kann von der Eurex Clearing 
AG der Schlussabrechnungspreis in einem anderen Verfahren festgelegt werden. 

3.7.4 Sicherheitsleistung 

(1) Die Grundlagen für die Sicherheitsleistung ergeben sich aus Kapitel I Abschnitt 3. 
Darüber hinaus gilt Folgendes: 

(2) Zunächst ist die Sicherheit für die Kosten einer potentiellen Glattstellung zum 
Tagesendwert aller Positionen zu leisten (Premium Margin). 

(3) Bei der Berechnung der Sicherheitsleistung für alle Optionsserien bilden Netto-Long-
Positionen ein Berechnungsguthaben. 

(4) Neben der oben geregelten Sicherheitsleistung (Premium Margin) wird eine weitere 
Sicherheitsleistung (Additional Margin) ermittelt, die die Änderung der 
Glattstellungskosten aller Optionspositionen bei Eintritt der von der Eurex Clearing AG 
ermittelten ungünstigsten Preisentwicklung bis zur nächsten Sicherheitenberechnung 
abdeckt. 

3.7.5 Barausgleich 

(1) Ausgeübte und zugeteilte Optionspositionen werden durch einen Differenzbetrag aus-
geglichen, der dem internen Geldverrechnungskonto der Clearing-Mitglieder gutge-
schrieben oder belastet wird. 

(2) Der Barausgleich bestimmt sich nach der Differenz zwischen dem Ausübungspreis der 
Optionsserie und deren Schlussabrechnungspreis. Der Schlussabrechnungspreis wird 
von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen am Ausübungstag der Optionsserie fest-
gelegt. 

3.7.6 Verzug 

Für Verzug bzw. technischen Verzug gelten die Regelungen gemäß Kapitel I Ziffer 7.1 bzw. 
Ziffer 7.2. 

[...] 


